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Die Fremdenpolizei wollte die Familie auseinanderreissen  
und getrennt in zwei verschiedene Länder ausschaffen 

Rudolf Albonico (RA) 

Im Herbst 2019 erfuhren wir folgendes: Die Bieler Fremdenpolizei sei daran, eine Familie 
aufgeteilt auszuweisen in zwei verschiedene Länder. Die Mu er war aus dem einen Land, der 
Vater aus einem andern, das Land der Mu er wollte den Vater aber nicht. 

Die Familie, das waren und sind: Mu er A.S., Vater A.M. und die drei in Biel geborenen Kinder. 

Warum und wie die Eltern geflohen waren, was sie vorher erlebt ha en – das möchten sie 
hinter sich lassen. Deshalb beginnt diese Geschichte mit ihrer Ankun  in der Schweiz. 

Im Januar 2012 ersuchten A.S. und A.M. um Asyl. Es fanden die "Anhörungen" beim damaligen 
Bundesamt für Migra on BFM (heute: SEM (Staatssekretariat für Migra on) sta , im Jahr 
2013 kam der nega ve Asylentscheid – nega v vor allem weil die Eltern aus sogenannt 
"sicheren" Ländern kamen. Diese Anhörungen ha en in einem sehr aggressiven Ton und 
Rahmen sta gefunden. Die Übersetzung war mangelha  und die Hilfswerkvertretung ha e 
damals ebenfalls auf die nicht korrekte Situa on hingewiesen. Die bei der Anhörung 
anwesende Frau der Hilfswerkvertretung no erte: "Sehr schwierige und chao sche 
Befragungssitua on. Die GS (Gesuchstellerin) war emo onal sehr aufgewühlt (RA: sie war in 
der zwöl en Woche schwanger zu dieser Zeit) … Es ist möglich, dass nicht alles erfasst werden 
konnte." Immer noch sehr trauma siert und durch den Befragenden eingeschüchtert, konnte 
A.S. sich im Moment nicht gegen die mangelha e Anhörung wehren. 

2014 verfasste die Schweizer Sek on von Amnesty interna onal einen 15-sei gen Bericht zu 
Handen des damaligen Bundesamts für Migra on (BFM). Dieser Bericht zeigte auf, dass die 
Eltern in ihren Herkun sländern effek v durch staatliche und staatsnahe Akteure bedroht 
waren. 

Zuerst lebte die Familie in einer einfachen Wohnung in Madretsch und danach in Biel-Me . 

2017 wurde bei den Einwohner- und Spezialdiensten der Stadt Biel/Bienne ein Gesuch um 
Erteilung der Aufenthaltsbewilligung eingereicht, mit 20 Empfehlungen, etlichen 
Stellenangeboten, dem Bericht von Amnesty interna onal und einem Arztbericht. Antwort der 
Einwohner- und Spezialdienste Biel vom 6. September 2019 (!): nega v. Auch eine Beschwerde 
an die Polizei- und Militärdirek on des Kantons Bern nützte nichts. 

Im Dezember 2019 erhielt ein Mitglied des heu gen Vereins "Alle Menschen / tous les êtres 
humains" einen Anruf. Die Person teilte mit, die Familie sei unmi elbar von der Ausschaffung 
bedroht. Wir sollten unbedingt eine Beschwerde machen. Was wir umgehend taten und von 
der Familie am letzten Tag der Beschwerdefrist eingereicht wurde.  

Verschiedene Menschen sahen in der angedrohten Ausschaffung in zwei verschiedene Länder, 
mit Trennung der Familie, eine geplante grobe Verletzung der Menschenrechte1 und der 
Rechte der Kinder2 und begannen sich zu wehren. Etliche Stadträ nnen und Stadträte aus 
verschiedenen Frak onen sandten am 15. Januar 2020 eine Frak onserklärung / Offenen Brief 
an die Bieler Exeku ve:  

 
1 h ps://www.humanrights.ch/de/ipf/grundlagen/rechtsquellen-instrumente/aemr/  
2 h ps://www.unicef.ch/de/wer-wir-sind/kinderrechtskonven on  
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"Wir appellieren hiermit an den Gesamtgemeinderat, die Grundrechte zu wahren und fordern, dass 
der Gemeinderat sich für die Familie einsetzt und diese Ausschaffung verhindert. Was wir von der 
Vorgeschichte wissen, ist, dass die damaligen Befragungen durch das SEM offensichtlich höchst 
mangelha  waren. Vom Asylgesuch zum Asylentscheid dauerte es gerade mal fünf Tage. Es erfolgte 
nie eine sorgfäl ge Prüfung der spezifischen Fluchtgründe und insbesondere der frauenspezifischen 
Fluchtgründe (h ps://www.fluechtlingshilfe.ch/asylrecht/das-asylverfahren/frauen-im-
asylverfahren.html; Asylgesetz Art. 3, Abs. 2). Bereits 2014 befasste sich Amnesty Interna onal mit 
diesem Fall und zeigte auf, dass die Ausschaffung und Trennung der Familie inakzeptabel ist. Wir 
wissen, dass alle drei Kinder in Biel geboren sind, hier aufwachsen, hier in den Kindergarten und in die 
Schule gehen. Wir bi en Sie mit Nachdruck poli sch einzugreifen und alles zu tun, damit die Integrität 
der Familie gesichert wird und sie hierbleiben kann. Es sind zudem die gesundheitlichen Aspekte zu 
berücksich gen, …. (die Krankheiten). Bei einer Ausschaffung wird ihr Leben unnö g gefährdet. Die 
Familie lebt seit mehr als acht Jahren hier, sie ist sehr gut integriert, die Eltern wollen und können 
Arbeiten und haben Arbeitsangebote, die Sprachkenntnisse sind gut. Wir verlangen, dass Sie sich mit 
allen Krä en dafür einsetzen, dass die Familie S-M eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung bekommt 
und nicht eine provisorische Bewilligung. Es muss unter allen Umständen verhindert werden, dass die 
Familie plötzlich eines Tages oder Nachts ausgescha  wird. Dies wäre vor allem für die Kinder stark 
trauma sierend und würde sie in eine ausgesprochen unsichere und instabile Zukun  führen. – 
Konkret fordern wir den Gemeinderat auf, durch die Fremdenpolizei Biel beim SEM ein Härtefallgesuch 
einzureichen und dieses nachhal g zu unterstützen." 

1876 Personen unterzeichneten eine Pe on an den Bieler Gemeinderat. 

Die ehemals verantwortliche Bundesrä n wurde mit einem "Weihnachtsbrief" informiert. 

Die Lehrkrä e der beiden älteren Kinder wandten sich an den Stadtpräsidenten Erich Fehr, 
den Gemeinderat und Direktor Soziales und Sicherheit, Beat Feurer, an den Gemeinderat und 
Direktor Bildung und Kultur, Cédric Némitz sowie an den Leiter Schule & Sport, Reto Meyer. 
und ersuchten um ein Gespräch über die Rechte der Kinder. Gemeinderat Feurer reagierte auf 
diesen Brief mit dem Schlusssatz: "… erachten wir die Durchführung eines Gesprächs als nicht 
zielführend". Der Haupt-Adressat, Stadtpräsident Erich Fehr, reagierte nicht. Ebenso wenig 
der Schul-Chef. Später empfingen Feurer, André Glauser (Leiter Öffentliche Sicherheit) und 
René Merz (Generalsekretär der Direk on Soziales und Sicherheit) die Lehrerinnen am 20. 
Januar 2020 doch noch zu einem Gespräch. Die Lehrerinnen legten noch einmal dar, dass es 
ihnen nicht einfach um ein "rechtliches Problem" geht, sondern vor allem auch um ihren 
Berufsau rag (der u.a. die Vermi lung der Kinderrechte verlangt): Wie können sie, die 
Lehrkrä e, ihren Berufsau rag erfüllen, wenn die Kinderrechte bei manchen Kindern vom 
Staat nicht eingehalten werden? Wie sollen sie den Schulalltag unter diesen Umständen 
gedeihlich gestalten? 

Die Lehrerinnen und andere Personen sandten ebenfalls Briefe an die damals verantwortliche 
Bundesrä n. 

Das Bieler Tagbla  und das Journal du Jura berichteten. 
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Die beiden Herkun sländer waren vom SEM angefragt worden bezüglich 
Aufenthaltsbewilligung für den einen Elternteil im Land des anderen Elternteils – die 
angefragten Länder verneinten diese Möglichkeit.  

Am 15. Januar 2020 erhielt die Familie eine Vororien erung über die bevorstehende 
Umsiedelung in das neue "Rückkehr"-Zentrum Bözingen; am 10. Februar 2020 bekam die 
Familie vom kantonalen Migra onsdienst eine "Einladung zum Informa onsgespräch" mit der 
Androhung "Transfer ins Rückkehrzentrum". 

Der Schri steller Rolf Hermann – Nachbar der Familie, Träger des Kulturpreises der Stadt Biel 
2017 – verfasste einen Text, den er unter anderem dem Bieler Stadtpräsidenten sandte:  
"…. Kurz vor Weihnachten habe ich vom Schicksal der Familie S-M erfahren. Diese Familie soll 
zusammenbleiben und ihr Leben ihren Wünschen entsprechend gestalten dürfen. Hier. Mi en 
unter uns. Alles andere wäre unmenschlich. Unverantwortbar. Ein menschenverachtender 
Skandal, den ich den Behörden von Biel nie verzeihen würde. …" 
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Am 16. Januar 2020 reichten einige Grossrät*innen eine überparteiliche Interpella on ein zur 
"Praxis zur Einreichung von Härtefallgesuchen durch die Stadt Biel". 

Mi e Februar 2020 brachten das Bieler Tagbla  und das Journal du Jura erneut einen Beitrag 
unter dem Titel "Das Leben im Rückkehrzentrum wäre Gi  für die Kinder", "Eviter les 
containers". Und die Mehrheit des städt. Parlaments solidarisierte sich mit der Familie. 
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Am 20. März 2020, gerade noch rechtzei g vor dem Corona Lockdown, wurde der Verein "Alle 
Menschen – tous les êtres humains" gegründet. 

Am 8. April 2020 veröffentlichte die Bieler Exeku ve eine Medieninforma on. Die letzten Sätze 
der Medienmi eilung lauteten "Ob im konkreten Fall eine zwangsweise Rückführung der 
Familie anzuordnen ist haben der Stadt Biel übergeordnete Behörden zu entscheiden. Es ist an 
diesen allenfalls zu prüfen, ob die betroffene Familie nach Recht und Gesetz ausgescha  
werden muss, bzw. ausgescha  werden darf. Der Gemeinderat ist allerdings der 
Überzeugung, dass es aus humanitärer Sicht inakzeptabel wäre, die einzelnen Mitglieder einer 
Familie in unterschiedliche Länder auszuschaffen. Es würde den Gemeinderat freuen, wenn die 
betroffene Familie dadurch in Biel bleiben könnte.". Das Bieler Tagbla  berichtete 
entsprechend. 
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Am 27. April 2020 teilte der damals zuständige Gemeinderat mit "Bezüglich der Frage nach der 
Suche einer aus humanitärer Sicht akzeptablen Lösung für die Familie hat sich die Situa on für 
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die betreffende Familie insofern entschär , als sie aufgrund der Corona-Krise bis auf Weiteres 
nicht in ein Rückführzentrum umziehen muss. Bereits im Hinblick auf Massnahmen zur 
diesbezüglichen Unterstützung der Familie getä gte Ak vitäten unserer Direk on, konnten 
deshalb für den Moment mangels Handlungsbedarf wieder gestoppt werden. Sollte sich 
diesbezüglich kün ig erneut Handlungsbedarf ergeben, werden wir Sie gerne in unsere 
Überlegungen und Unterstützungshandlungen einbeziehen."  

Im Mai 2020 bekam die Familie dennoch einen Brief vom MIDI, wonach sie nächstens 
umziehen müsse in das neu eröffnete Rückkehrzentrum Bözingen. 

Nun begann die Suche nach einer Wohnung für eine sogenannte "private Unterbringung" der 
Familie als Alterna ve zum angedrohten Umzug in ein "Rückkehrzentrum". Das gestaltete sich 
schwierig, denn es musste eine Wohnung mit mindestens drei Zimmern sein, unter der Obhut 
einer Privatperson als "Gastgeberin", an deren Wohndomizil. 

Auf eine Anfrage hin teilte der Jurist des kantonalen Migra onsdienstes (ABEV /MIDI) am 5. 
Mai 2020 das mit: "Das ABEV stellt sich auf den Standpunkt, dass eine von einem privaten 
Verein finanzierte Wohnung für eine ausreisepflich ge Familie einen falschen Anreiz für einen 
dauerha en Verbleib in der Schweiz setzen würde. Einen entsprechenden Antrag würde das 
ABEV vermutlich ablehnen. Das ABEV kann dies ohne Verletzung irgendwelcher Normen tun, 
solange es der Familie bei Bedarf eine Unterkun  in einem Rückkehrzentrum anbietet." 

Im Juni 2020 gewährte die reformierte Kirche der Stadt Biel der Familie ein Gastrecht in einer 
Liegenscha  der Kirche. Zwischen dem Verein und der Kirchgemeinde wurde eine 
Vereinbarung zur Kompensa on der Nothilfe getroffen. Am 9. Juli 2020 meldete der 
Liegenscha sverwalter der reformierten Kirche Biel dem MIDi die neue Adresse der Familie.  

Damit wurde eine Lösung für eine private Unterbringung gefunden und es wurde ein formelles 
Gesuch beim MIDI eingereicht. Die Antwort kam am 15. Juli 2020: "… Frau S., Herr M. und 
deren drei Kinder sind aus der Schweiz rechtskrä ig weggewiesen und haben von uns 
Nothilfeleistungen in einem Rückkehrzentrum angeboten erhalten. Die Einschulung der Kinder 
ist dort garan ert. Damit erhält die Familie, was ihnen von Verfassung wegen im Rahmen der 
Nothilfe zusteht. – Auf eine Unterbringung bei Privaten besteht kein Rechtsanspruch. Wir 
erachten die Voraussetzungen für eine Ausnahme im Sinne der Vereinbarung zur 
Unterbringung bei Privatpersonen als nicht erfüllt. Die Familie würde nicht, wie es die 
Voraussetzungen für die Vereinbarung bedingt, im selben Haushalt wie die betreuende 
Privatperson leben. Weiter liegt der Vollzug der Wegweisung im Vordergrund. – Da vorliegend 
kein Rechtsanspruch auf Unterbringung bei Privatpersonen besteht, werden wir das Gesuch 
nicht an die Hand nehmen. Wir betrachten die Korrespondenz hiermit als abgeschlossen."….  

Damit mussten wir eine Gastgeberin finden. Sie wurde gefunden, und zwar grad in dem Haus, 
in welchem die Familie bereits lebte! Die Person, welche in der anderen Wohnung wohnte, 
erklärte sich bereit, Gastgeberin zu sein.  

Am 26. Oktober 2020 bekam die Familie Post vom MIDI: "Sie werden ein letztes Mal 
aufgefordert, sich bei der kantonalen Rückkehrberatungsstelle zu melden." 

Im Herbst 2020 erfuhren wir dann, dass gar nicht die Fremdenpolizei der Stadt Biel zuständig 
sei, sondern der Migra onsdienst des Amtes für Bevölkerungsdienste der Sicherheitsdirek on 
des Kantons Bern. Dies, weil es um Asylrecht geht und nicht um Ausländerrecht – nur für 
letzteres sind die kommunalen Fremdenpolizeien zuständig in Biel, Bern und Thun. 
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Am 03.12.2020 fand wieder einmal ein Gespräch beim MIDI sta , wo auch eine Mitarbeiterin 
des SEM dabei war. Dort erfuhren die Eltern S-M, das MIDI habe nicht gewusst, dass die 
Familie umgezogen sei und die Familie sei seither als nicht gemeldet (= untergetaucht ) 
registriert. Von der Begleitperson des Vereins "Alle Menschen" konnte aufgezeigt werden, dass 
das ABEV zu jedem Zeitpunkt wusste, wo die Familie wohnha  war, dass das Gesuch um 
private Unterbringung nicht "abgelehnt" wurde, weil es gar nicht gestellt worden war, weil wir 
mit der Gastgeberin noch Abklärungen treffen wollten, und dass allfällige Stra arkeit die 
reformierte Kirchgemeinde Biel betreffen würde. Die Mitarbeiterinnen des MIDI und des SEM 
nahmen das zur Kenntnis. "Unsere Familie Safaryan-Mykaleylan lebt nun seit vier Monaten in 
ihrer neuen Wohnung. Zwischen unserem Verein und der reformierten Kirche besteht eine 
Vereinbarung. Die alte Wohnung wurde vom SRK anlässlich einer Wohnungsbesich gung 
abgenommen. Die beiden Eltern mussten zwischenzeitlich Passfotos der beiden kleineren 
Kindern an den kantonalen Migra onsdienst senden sowie zu einem "weiteren 
Ausreisegespräch" und bei der "Rückkehr"-Beratung antraben, "wo sie erfuhren, dass ein 
Härtefallgesuch (hier im Kanton Bern) wenig Chancen haben würde – obwohl die Familie jetzt 
9 Jahre hier ist, die beiden älteren Kinder in die zweite und in die erste Klasse gehen, und 
obwohl die Eltern schnell Arbeit fänden, wenn sie denn nur arbeiten dür en. Ihre 
Wohnsitua on wurde vom Kanton noch nicht abgesegnet." 

Endlich, am 8. Februar 2021, war es dann möglich, die Vereinbarung zur Unterbringung bei 
Privatpersonen abzuschliessen. 

Im Juni 2020 ha e die Anwäl n ein neues Härtefallgesuch eingereicht, mit einer Menge von 
zusätzlichen Unterlagen.  

Am 16. November 2021 – nach zehn Jahren Ungewissheit, Angst, Arbeitsverbot – kam eine 
Mi eilung per Mail vom MIDI: Das SEM ha e der Familie eine B-Aufenthaltsbewilligung 
ausgestellt! 

Dank den im Laufe der Zeit eingegangenen Spenden konnte unser Verein der Familie noch ein 
bisschen helfen beim Start in ein neues Leben. Und wir konnten der Familie ihr Dossier 
übergeben: Es enthält 798 elektronische Dokumente.                   • 
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